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Recht wbw
11-2014

Herausforderung
Gesamtleitung

Eine verantwortungsvolle
Führungsaufgabe

In seinem eigenen Aufgabengebiet ist
sich jeder am Bau Beteiligte in der
Regel seiner Kompetenzen und Ver-

antwortung bewusst und nimmt
diese auch wahr. Probleme ergeben
sich hingegen immer wieder in Bezug
auf die übergeordneten Fiihrungs-,
Koordinations- und Überwachungs-
aufgaben; häufig sind sich die Be-

treffenden gerade bei grösseren Bau-
vorhaben weder bewusst, wer die

Verantwortung für die Gesamtlei-

tung konkret trägt, noch welche Auf-
gaben diese umfasst. Ziel des vorlie-
genden Artikels ist es also in erster
Linie, das Bewusstsein für diese
Funktion zu schärfen, die für das Ge-

lingen von Bauvorhaben von grosser
Bedeutung ist.

Breite Aufgabenskala
Die Gesamtleitung umfasst ge-

ntäss den S1A Normen 102 und 103,

Art. 3.4.1, einerseits die folgenden
Aufgaben, die in den meisten Fällen
als selbstverständlich wahrgenom-
men werden;

- die Beratung des Auftraggebers,

- die Kommunikation mit dem Auf-
traggeber und Dritten,

- die Erfüllung von Leistungs- und
Sorgfaltspflichten in Bezug auf die

Einhaltung der vom Auftraggeber for-
mulierten Ziele hinsichtlich Qualität,
Kosten und Termine,

- das Erstellen einer Aufbau- und
Ablauforganisation,

- die Sicherstellung des Submissions-,
Bestell- und Rechnungswesens,

- die rechtzeitige Bereitstellung von
Entscheidungsgrundlagen für den

Auftraggeber,

- die rechtzeitige Formulierung von
Anträgen an den Auftraggeber,

- das Einholen von Entscheiden und
die Abmahnung von nachteiligem
Verhalten des Auftraggebers,

- das Protokollieren von Sitzungen
mit dem Auftraggeber,

- das Erstellen von periodischen
Standberichten.

Zu den Aufgaben eines Gesamtlei-

ters gehören aber auch:

- die Koordination der Leistungen
aller Beteiligten,

- die Organisation und Leitung
einer koordinierten projektbezoge-
neu Qualitätssicherung,

- die fachliche und administrative
Leitung des Planerteams,

- die Zuteilung von Aufgaben im
Planerteam,

- die Sicherstellung des Informati-
onsflusses und der Dokumentation,
einschliesslich der Organisation des

technischen und administrativen
Datenaustausches.

Phasenspezifisch wiedergegeben
werden die Aufgaben in Art. 4 der

genannten Normen. Bei Hochbau-
ten übt in der Regel der beauftragte
Architekt die Gesamtleitung aus.
Denkbar ist aber auch eine andere

Projektorganisation. In dem Fall ist
die dafür zuständige Person jedoch
ausdrücklich zu bezeichnen (siehe
SIA 102, Art.3.4.2). Die Gesamtlei-

tung gehört grundsätzlich zu den

Grundleistungen eines Architekten
und gilt deshalb als im Honorar in-
begriffen (SIA 102, Art. 3.4.3, siehe
auch SIA 102, Art. 7.1.3). Sie darf also

vom Bauherrn erwartet werden und
löst entgegen einer immer wieder

vertretenen Ansicht in der Regel
keine zusätzlichen Honoraransprü-
che aus.

Schnittstellen regeln
Bei Bauten mit einem hohen

Komplexitätsgrad und/oder einem
ausserordentlichen Umfang kann
allerdings die Funktion einer über-

geordneten Gesamtleitung einge-
führt werden (SIA 102 Art. 3.4.3). Als
besonders sinnvoll erweist sich dies

auch dann, wenn der Architekt nicht
die gesamten Teilleistungsprozente
übertragen erhält. In einem solchen
Fall empfiehlt es sich, die Schnitt-
stellen und Verantwortlichkeiten
ausdrücklich zu regeln. Zu oft ist in
solchen Konstellationen jeder Betei-

ligte der Ansicht, der andere sei für
die Koordinationsaufgaben zustän-

dig. Dies führt regelmässig dazu,
dass die Beteiligten ihre Planung
zeitlich nicht aufeinander abstim-

men; Unterlagen, die für die weitere
Planung des Projektes notwendig
wären, liegen nicht vor. So kommt es

entweder zu Störungen und Verzö-

gerungen im Bauablauf, weil auf die

entsprechenden Planungsunterlagen

gewartet wird, oder aber es wird
unter Zeitdruck unkoordiniert wei-

tergeplant; eine inhaltliche Abglei-
chung entfällt und das Risiko von
Fehlern und Mängeln steigt.

Bei den Bauingenieuren stellt
sich die Situation etwas anders dar,
da sich ihre Gesamtleitungsaufgaben
in der Regel auf einzelne Beiträge
beschränken. Diese werden in SIA

103 und 108, jeweils in Art. 4, eben-
falls phasenspezifisch beschrieben,
hier aber unterteilt in Grundleistun-

gen und zusätzlich zu vereinbarende

(und damit zu honorierende) Leis-

tungen. Ubernimmt im Ausnahme-
fall ein (Maschinen- oder Elektro-)
Ingenieur die Gesamtleitung eines

Bauvorhabens, sind diese Leistungen
besonders zu vereinbaren und zu-
sätzlich zu entschädigen (SIA 108,

Art. 3.4.3).

Neudefinition in Aussicht
Im Rahmen der derzeit laufen-

den Revision der SIA Normen ist
auch die Gesamtleiterfunktion ein
Thema. Neu soll sie ausdrücklich de-

finiert und vom Begriff des General-

planers abgegrenzt werden, mit dem
sie häufig verwechselt wird. Es zeich-

net sich zudem ab, dass die Aufgaben
der Gesamtleitung etwas ausgedehnt
werden könnten. Unverändert soll
die Gesamtleitung jedoch nach dem
Willen der zuständigen Kommission
bei normal anspruchsvollen Projek-
ten ein Teil der Grundleistungen des

Architekten bleiben; eine Abtren-

nung der Gesamtleiterfunktion ist
somit nicht vorgesehen. —
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